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GOLDMAN SACHS FUNDS V 
Société d’Investissement à Capital Variable 
Eingetragener Sitz: 80, route d’Esch, L-1470 Luxemburg 
R.C.S. Luxemburg – B 24.401 
(die „Gesellschaft“) 
 
 

MITTEILUNG AN DIE ANTEILSINHABER  

 
Sehr geehrte Anteilsinhaberinnen und Anteilsinhaber, 

 
der Verwaltungsrat der Gesellschaft (der „Verwaltungsrat“) informiert hiermit die Anteilsinhaber über folgende Punkte, 
die am 1. April 2024 in Kraft treten: 
 

1. Änderungen bezüglich des Ausschlusses bestimmter Anlagen 
 

Im Rahmen der Angleichung der Anlageansätze von Goldman Sachs Asset Management B.V. und The Goldman Sachs 
Group, Inc. werden die Auffassungen zu Ausschlüssen und Beschränkungen bestimmter Anlagen überprüft und künftig 
auf Produktebene anstatt auf Unternehmensebene angewendet.  
 
Diese Ausschlüsse betreffen Investitionen in Unternehmen, die unter anderem an der Entwicklung, Produktion, 
Wartung oder dem Handel von/mit umstrittenen Waffen, der Herstellung von Tabakprodukten, dem Abbau von 
Kraftwerkskohle und/oder der Ölsandproduktion beteiligt sind. 
 
Die genannten Ausschlüsse gelten künftig nicht für die Teilfonds, die nicht Artikel 8 der Offenlegungsverordnung 
(Sustainable Finance Disclosure Regulation, „SFDR“) unterliegen. Aus aufsichtsrechtlicher Sicht geltende ESG-bezogene 
Beschränkungen werden weiterhin für alle Teilfonds der Gesellschaft angewendet.  
 

2. Klarstellungen zu den „Vorvertraglichen Offenlegungen“ (Pre-Contractual Disclosures, PCDs) 
 
Die PCDs der Teilfonds werden wie folgt geändert, um geringfügige Änderungen der Formulierung zu berücksichtigen: 
 
Zur Antwort auf die Frage „Welche ökologischen und/oder sozialen Merkmale werden mit diesem Finanzprodukt 
beworben?“ wird hinzugefügt, dass kein Referenzwert bestimmt wurde, um die von den Teilfonds beworbenen 
ökologischen oder sozialen Merkmale zu erreichen. 
 
In der Antwort auf die Frage „Welche Nachhaltigkeitsindikatoren werden zur Messung der Erreichung der einzelnen 
ökologischen oder sozialen Merkmale, die durch dieses Finanzprodukt beworben werden, herangezogen?“ wird 
klargestellt, dass das Risiko in Bezug auf Emittenten, die aufgrund von Verstößen gegen international anerkannte 
Standards ausgeschlossen sind, im Rahmen des Ansatzes zur Bewertung einer guten Unternehmensführung (nicht im 
Abschnitt „verbindliche Elemente“) beschrieben wird. 
 
Der Abschnitt „Stewardship“ unter der Frage „Welche Anlagestrategie wird mit diesem Finanzprodukt verfolgt?“ wird 
präzisiert, indem „Erstellung einer jährlichen Fokusliste“ durch „Einführung eines Stewardship-Rahmenwerks“ ersetzt 
wird. 
 

3. Geringfügige Änderungen 
 
Ein aktualisierter Prospekt zum 1. April 2024 wird ab diesem Datum verfügbar sein. Dieser aktualisierte Prospekt 
berücksichtigt auch die folgenden geringfügigen Änderungen: 
 

- Aktualisierung der Zusammensetzung des Vorstands der Verwaltungsgesellschaft; 



 
 

2 

 

- Entfernung von Goldman Sachs Advisors B.V. im Anschluss an die Fusion mit Goldman Sachs Asset Management 
B.V.; 

- Streichung der Informationen in Bezug auf Goldman Sachs Asset Management (Singapore) Pte. Ltd. aus dem 
Abschnitt „Verbundene Fondsmanager“ und deren Einfügung unter „Verbundene Unteranlageverwalter“. 
 

 
Alle oben genannten Änderungen werden lediglich aus Transparenz- und Informationsgründen mitgeteilt. Die 
Anteilsinhaber müssen diesbezüglich keine Maßnahmen ergreifen. 
 
Luxemburg, 15. März 2024  

Der Verwaltungsrat  
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